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In diesem Tagesseminar wollen wir gemeinsam ausloten, wie Interessenvertretungen
durch ihre Handlungsoptionen (Informationsrecht, Mitwirkung und Mitbestimmung) aktiv
eine diskriminierungsfreie und demokratische Betriebskultur (mit-)gestalten können. Gibt
es konkrete Praxisbeispiele, welche Rechtsgrundlagen können ausgeschöpft werden,
welche präventiven Unternehmensprogramme sind denkbar. Für all das gilt: Es gibt
keinen one-BEST-way, die verantwortlichen Akteure müssen ihre betrieblichen
Erfordernisse im Blick haben.
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SONDERSEMINAR
INHALTSBESCHREIBUNG

THEMEN

DAS SEMINAR VERMITTELT SPEZIALWISSEN UND ZEIGT ANHAND
PRAKTISCHER BEISPIELE, WIE DIE GREMIEN IHRE AUFGABE
ERFOLGREICH GESTALTEN KÖNNEN.


